
Diese Erklärung ist über den Lokalverein dem Kreisveterinäramt Olpe, Fachdienst Veterinärwesen und 
Lebensmittelüberwachung vorzulegen.  
 
 

Kreis Olpe 
Der Landrat 
Fachdienst Veterinärwesen 
und Lebensmittelüberwachung 
Westfälische Str. 75 
57462 Olpe 

Tierhaltererklärung  
 

für das Verbringen von Rindern auf das Tierschaufest 
am 20. August 2024 in Wenden 

 
1. BHV-I 

 
 Hiermit erkläre ich, dass 
a. in meinem Rinderbestand nur BHV1-freie Rinder aus BHV-1 freien Betrieben mit 

amtstierärztlicher Bescheinigung (vor dem 20.07.2024) verbracht und eingestellt worden sind, 
b. alle Rinder meines Bestandes frei sind von klinischen Erscheinungen, die auf eine BHV1-

Infektion hindeuten, 
c. die Rinder meines Bestandes keinen Kontakt zu Rindern außerhalb des Bestandes, die nicht 

frei von einer BHV1-Infektion sind, hatten (dies gilt auch für Teilnahme der Rinder meines 
Bestandes an Märkten, Tierschauen oder ähnlichen Veranstaltungen sowie deren Transport, 
die Beschickung von Gemeinschaftsweiden oder das Verbringen in Tierkliniken), 

d. die Rinder meines Bestandes nur von Bullen, die BHV1-frei sind gedeckt oder nur mit Samen 
von Bullen besamt werden, der aus einer BHV1-freien Besamungsstation stammt, 

e. alle zur Erlangung bzw. Aufrechterhaltung des Status "BHV1-frei" gemäß der Anlage 1 der 
BHV1 Verordnung vorgeschriebenen Untersuchungen fristgerecht bei allen 
untersuchungspflichtigen Rindern durchgeführt wurden.  

 
2. BVD 

 
Hiermit erkläre ich, dass ich die Bedingungen der BVD-Verordnung korrekt eingehalten habe. 
Insbesondere habe ich seit dem Beginn der Teilnahme am BVD-Sanierungsverfahren keine 
Rinder ohne negatives BVD-Blutprobenergebnis zugekauft und/oder eingestallt. 

3. BTV 
 
Hiermit erkläre ich, dass die am Tierschaufest teilnehmenden Tiere, sowie die empfänglichen 
Tiere im Restbestand am Auftriebstag keine klinischen Anzeichen einer Infektion mit dem Virus 
der Blauzungenkrankheit aufweisen. Mir ist bekannt, dass wenn sich zum Veranstaltungstag 
eine Änderung der Seuchenlage ergibt, sind die zu diesem Zeitpunkt gültigen Regelungen zu 
beachten und eine Verbringung im Vorfeld mit dem zuständigen Veterinäramt abzustimmen. 
Tiere, die mit autogenem BTV-3 Impfstoff geimpft wurden, klinische Symptome haben und PCR-
positiv getestet wurden, können nicht zur Veranstaltung verbracht werden.   
 

4. Transport von Kälbern 
Hiermit erkläre ich, dass ich bei den auszustellenden Jungtieren die Regelungen zum Transport 
von Kälbern einhalte.  
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